
Rechte und Pflichten der Vorsorgekommission.

Sie sind Mitglied der Vorsorgekommission 
in Ihrer Firma. Wir möchten Sie daher 
über einige Punkte kurz informieren.

◾	 Bei registrierten Sammelstiftungen, 
welche die obligatorische berufliche 
Vorsorge durchführen, besteht die 
Vorsorgekommission aus mindestens 
gleich vielen Arbeitnehmer- wie  
Arbeitgebervertretern (paritätische 
Zusammensetzung). 

◾ 	Bei nicht registrierten Sammelstif-
tungen, welche die freiwillige beruf-
liche Vorsorge durchführen, sind die 
Arbeitnehmer in der Vorsorgekom- 
mission mindestens nach Massgabe 
ihrer Beiträge vertreten. 

◾	 Die Arbeitnehmervertreter werden 
durch die Arbeitnehmer gewählt; die 
Arbeitgebervertreter werden durch den 
Arbeitgeber bestimmt.

◾	 Die Vorsorgekommission wählt ihren 
Präsidenten für eine bestimmte  
Amtsdauer selbst. Dem Präsidenten 
steht bei Stimmengleichheit der  
Stichentscheid zu. 

◾	 Mindestens einmal jährlich tritt die 
Vorsorgekommission zusammen. 

◾	 Über die Sitzung wird ein Protokoll 
geführt.

Als Delegierter der Arbeitnehmer vertreten 
Sie deren Interessen in der Personalvorsor-
ge. Sie tragen Verantwortung und Sie ver-
fügen über Rechte und Pflichten.
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Rechte
◾	 Einblick in alle Belange der Personal-

vorsorge
◾	 Recht auf Information
◾	 Mitsprache bei der Wahl von Vorsorge-

träger und Versicherungsgesellschaft
◾	 Mitsprache bei der Finanzierungs- und 

Leistungsgestaltung (z. B. bei Plan-
änderung)

◾	 Mitsprache bei der Verwendung freier 
Mittel des Vorsorgewerks

Pflichten
◾	 Information der Arbeitnehmer (z. B. 

durch die Organisation einer Personal-
orientierung mit Ihrem Berater)

◾	 Überwachung der Administration
◾	 Geheimhaltung von individuellen Daten
◾	 Veranlassen einer Ersatzwahl, wenn 

ein Mitglied der Vorsorgekommission 
zurücktritt oder die Firma verlässt 

Wenn Sie an detaillierteren Informationen 
interessiert sind, so finden Sie diese im  
Organisationsreglement des Vertragswer- 
kes für Ihre Firma, welches Sie bei Ihrem  
Arbeitgeber einsehen können. Selbstver-
ständlich hilft Ihnen auch Ihr Berater gerne 
weiter. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Freu-
de in Ihrer Funktion!

Helvetia Sammelstiftungen

Ganz einfach. Fragen Sie uns.

Helvetia Versicherungen 
St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel 
T 058 280 1000 (24 h), F 058 280 1001 
www.helvetia.ch
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